
Der Weg zum Oberstudiendirektor
Beitrag von „Zauberwald“ vom 8. Januar 2022 10:09

Und wie ist das zu verstehen unter §19 des Links von Krabat? siehe S. 8

(5) Das Ruhegehalt eines Beamten, der früher ein mit höheren Dienstbezügen verbundenes
Amt bekleidet und diese Bezüge mindestens zwei Jahre erhalten hat, wird, sofern der Beamte in
ein mit geringeren
Dienstbezügen verbundenes Amt nicht lediglich auf einen im eigenen Interesse gestellten
Antrag übergetreten ist, nach den höheren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren
Amts und der gesamten
ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten entsprechend.
Das Ruhegehalt darf jedoch die ruh
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